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(54) Verfahren zum Behandeln, insbesondere Desinfizieren, von Wäschestücken

(57) Wäschestücke, die desinfiziert werden müssen
(zum Beispiel Krankenhauswäsche), werden während
der Klarwaschphase in Durchlaufwaschmaschinen (10)
desinfiziert. Die Desinfektion muss innerhalb eines vor-
gegebenen Zeitraums bei einer bestimmten Mindest-
temperatur der Behandlungsflüssigkeit erfolgen. Um si-
cherzustellen, dass die Desinfektionszeit auch einge-
halten wird, erfolgt bisher die Desinfektion über einen
längeren Zeitraum als notwendig.

Das erfindungsgemäße Verfahren sieht es vor, die

Desinfektionszeit laufend zu erfassen und beginnen zu
lassen, sobald die Behandlungsflüssigkeit die zur Des-
infektion erforderliche Temperatur erreicht hat. Vorzugs-
weise wird bereits ein solcher Zeitraum der Aufheizpha-
se bei der Berechnung der Desinfektionszeit berück-
sichtigt, bei dem die Behandlungsflüssigkeit die gefor-
derte Behandlungstemperatur aufweist. Die Klarwasch-
phase braucht sich dann nur noch über einen Zeitraum
zu erstrecken, der der verbleibenden, restlichen Desin-
fektionszeit entspricht. Vorzugsweise werden auch
Transferzeiten berücksichtigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
handeln, insbesondere Desinfizieren, von Wäschestük-
ken gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Bestimmte Wäschestücke, beispielsweise sol-
che, die allgemein als "Krankenhauswäsche" bezeich-
net werden, müssen auch desinfiziert werden. Üblicher-
weise erfolgt die Desinfektion beim Waschen. Werden
die Wäschestücke in einer Durchlaufwaschmaschine
gewaschen, wird die Desinfektion vorzugsweise in der
Klarwaschzone vorgenommen.
[0003] Die Desinfektionsbedingungen sind in vielen
Staaten vorgeschrieben. Insbesondere sind die Tempe-
raturen der Waschflüssigkeit und damit zusammenhän-
genden Desinfektionszeitdauem festgelegt. Diese Vor-
gaben müssen zwingend eingehalten werden. Die Tem-
peratur der Waschflüssigkeit während der Desinfektion
hängt auch davon ab, ob der Waschflüssigkeit ein che-
misches Desinfektionsmittel zugegeben wird. Beispiels-
weise ist in Deutschland vorgeschrieben, ohne chemi-
sches Desinfektionsmittel die Desinfektion bei Tempe-
raturen über 90°C durchzuführen. Bei geringeren Tem-
peraturen, die jedoch 70°C nicht unterschreiten dürfen,
wird der Waschflüssigkeit eine bestimmte Menge eines
entsprechenden chemischen Desinfektionsmittels zu-
gegeben. Während des gesamten Desinfektionsvor-
gangs muss die Waschflüssigkeit die entsprechende
Mindesttemperatur aufweisen und gegebenenfalls Des-
infektionsmittel enthalten.
[0004] Bei bekannten Desinfektionsverfahren in
Durchlaufwaschmaschinen wird aus Sicherheitsgrün-
den, nämlich um sicherzustellen, dass die Desinfekti-
onszeitdauer unter keinen Umständen überschritten
wird, nur die reine Behandlungszeit der Wäschestücke
in der Klarwaschzone berücksichtigt, und zwar ohne
Transferzeiten, das heißt ohne Zeiten, in denen die Wä-
schestücke gegebenenfalls mit der Waschflüssigkeit
von einer Behandlungskammer zur nächstfolgenden
Behandlungskammer der Klarwaschzone transportiert
werden. Unberücksichtigt bleibt bei bekannten Desin-
fektionsverfahren auch die Zeit, in der sich die Wäsche-
stücke in einer Aufheizkammer zum Aufheizen der
Waschflüssigkeit auf mindestens die Temperatur zur
Desinfektion befinden und die Transferzeitdauer zum
Überführen der Wäschestücke von der Aufheizkammer
in die erste Behandlungskammer der Klarwaschzone.
Bei dieser bekannten Vorgehensweise wird eine ausrei-
chende Desinfektionszeitdauer sichergestellt, indem
man variable Zeiträume, insbesondere die Transferzeit-
dauer, unberücksichtigt lässt, obwohl während dieser
Zeiträume ebenfalls den Vorschriften entsprechende
Desinfektionsbedingungen vorherrschen. Es wird des-
halb bei bekannten Desinfektionsverfahren die Desin-
fektion über eine zu lange Zeitdauer durchgeführt, um
sicherzustellen, dass die Mindestdesinfektionsdauer
unter allen Umständen eingehalten wird. Dadurch wird
der Waschvorgang unnötig verlängert, was die Wirt-

schaftlichkeit desselben beeinträchtigt.
[0005] Ausgehend vom Vorstehenden liegt der Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Behan-
deln, insbesondere Desinfizieren, von Wäschestücken
zu schaffen, mit dem die vorgegebene Desinfektions-
zeitdauer sich zuverlässig ohne zusätzliche Sicher-
heitszeiten einhalten lässt und dadurch hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit gegenüber bekannten Verfahren ver-
bessert ist.
[0006] Ein Verfahren zur Lösung der eingangs ge-
nannten Aufgabe weist die Maßnahmen des Anspruchs
1 auf. Dadurch, dass die Zeitdauer der Behandlung, ins-
besondere Desinfektion, vorzugsweise fortlaufend er-
fasst wird und die Erfassung dieser Zeitdauer beginnt,
sobald die Behandlungsflüssigkeit die erforderliche
(vorgeschriebene) Temperatur erreicht hat, kann die
Behandlungszeit, insbesondere Desinfektionszeit, vom
frühstmöglichen Zeitpunkt an erfasst werden. Beim er-
findungsgemäßen Verfahren werden demnach auch
solche Zeiträume berücksichtigt, die bei bekannten Ver-
fahren der Einfachheit halber außer Betracht bleiben.
Es wird mithin gemäß der Erfindung die gesamte Zeit-
dauer erfasst, bei der die Voraussetzungen für eine
Desinfektion, insbesondere eine ausreichende Tempe-
ratur der Behandlungsflüssigkeit, gegeben sind. Da-
durch verfügt das erfindungsgemäße Verfahren gegen-
über bekannten Verfahren über eine größere Wirt-
schaftlichkeit.
[0007] Vorzugsweise erfolgt beim erfindungsgemä-
ßen Verfahren ein ständiger Vergleich der vorgegebe-
nen, erforderlichen Behandlungszeitdauer mit der Zeit-
dauer der laufenden Behandlung. Dabei werden für die
Ermittlung der Zeitdauer der laufenden Behandlung
sämtliche Zeiträume berücksichtigt, in denen sich die
Wäschestücke in einer Behandlungsflüssigkeit befin-
den, die die für die Desinfektion erforderlichen Eigen-
schaften, insbesondere die für die Desinfektion erfor-
derliche Mindesttemperatur, aufweist. Es werden somit
aufgrund der Erfindung auch Zeiträume berücksichtigt,
in denen zwar kein Waschvorgang stattfindet, aber eine
Desinfektion unter den erforderlichen Bedingungen
stattfindet.
[0008] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des
Verfahrens findet die Behandlung, insbesondere Desin-
fektion, in einer bestimmten Behandlungszone einer
Durchlaufwaschmaschine statt. Vorzugsweise handelt
es sich dabei überwiegend um eine sich über mehrere
aufeinanderfolgende Behandlungskammern erstrek-
kende Klarwaschzone der Durchlaufwaschmaschine.
Der Klarwaschzone ist mindestens eine Aufheizkam-
mer vorgeordnet, in der ein Aufheizen der Behandlungs-
kammer auf die vorgeschriebene Desinfektionstempe-
ratur erfolgt, mit der in der anschließenden Klarwasch-
zone ein Waschen und gleichzeitiges Desinfizieren der
Wäschestücke stattfindet. Die Behandlungsflüssigkeit
kann zur Verringerung der zur Desinfektion erforderli-
chen Temperatur entsprechende Zusätze, insbesonde-
re mindestens ein chemisches Desinfektionsmittel, auf-
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weisen. Bei einer derartigen Desinfektion ermöglicht es
das erfindungsgemäße Verfahren schon, einen Zeit-
raum auf die vorgegebene Desinfektionszeit anzurech-
nen, in dem sich die Wäschestücke noch in der Aufheiz-
kammer befinden, sobald die Behandlungsflüssigkeit
die zur Desinfektion erforderliche Temperatur erreicht
hat und ein gegebenenfalls erforderliches Desinfekti-
onsmittel der Behandlungsflüssigkeit hinzugegeben
worden ist.
[0009] Beim erfindungsgemäßen Verfahren werden
auch die Transferzeitdauern als Desinfektionszeit mit-
gerechnet. Es werden vorzugsweise alle Transferzeiten
von einer Behandlungskammer bzw. Klarwaschkammer
zur anderen und von der Aufheizkammer zur ersten
Klarwaschkammer berücksichtigt. Auch dadurch wird
das erfindungsgemäße Verfahren wirtschaftlicher.
[0010] Gemäß einer weiteren vorzugsweisen Ausge-
staltung des Verfahrens wird die Behandlungsflüssig-
keit aus der letzten Behandlungskammer, insbesondere
Klarwaschkammer, erst dann abgelassen, sobald die
vorgeschriebene Desinfektionszeit (genau) erreicht
bzw. abgelaufen ist. Es wird so sichergestellt, dass tat-
sächlich während der Desinfektionszeitdauer eine Des-
infektion unter den vorgesehenen und vorgeschriebe-
nen Bedingungen stattfindet.
[0011] Da in der letzten Behandlungskammer erst
dann die Behandlungsflüssigkeit abgelassen wird,
wenn die Desinfektionszeit vorüber ist, ist es möglich,
in dieser Behandlungskammer eine zum genauen Er-
reichen der Desinfektionszeit erforderliche Nachbe-
handlung durchzuführen. Eine solche Nachbehandlung
ist nur erforderlich, wenn die Summe der Zeitdauer aller
Transfervorgänge geringer ist als die Summe aller auf-
grund von Erfahrungswerten angenommenen durch-
schnittlichen Transferzeitdauern.
[0012] Erfindungsgemäß wird ausgehend von der
vorgeschriebenen Desinfektionszeitdauer bis zum Ab-
lassen der Behandlungsflüssigkeit aus der letzten Klar-
waschkammer die Klarwaschzeit in jeder Klarwasch-
kammer während der stattfindenden Desinfektion er-
rechnet, in dem zunächst von der vorgeschriebenen
Desinfektionszeitdauer die Durchschnittszeiten aller
Transfervorgänge, die Zeitdauer, die die Wäschestücke
in der Aufheizkammer bei bereits auf die vorgeschrie-
bene Temperatur erwärmter Behandlungsflüssigkeit
sich befunden haben, abgezogen werden. Anschlie-
ßend wird die verbleibende Restzeit der Desinfektions-
zeitdauer durch die Anzahl der Klarwaschkammern di-
vidiert. Es ergibt sich so die Klarwasch- und gleichzeitig
Desinfektionszeitdauer der Wäschestücke in der jewei-
ligen Klarwaschkammer. Auf diese Weise wird sicher-
gestellt, dass alle Zeiträume, in denen eine ordnungs-
gemäße Desinfektion der Wäschestücke stattfindet, als
Desinfektionszeit berücksichtigt werden und die Desin-
fektionszeit genau eingehalten wird, und zwar ohne
dass über die vorgeschriebene Zeit hinaus eine Desin-
fektion stattfindet.
[0013] Sollte sich herausstellen, dass die bei der Be-

rechnung der Behandlungsdauer in jeder Klarwasch-
kammer angenommenen Durchschnittswerte der
Transferzeiten aufgrund des Vorliegens günstigerer
Transferbedingungen nicht benötigt worden sind, also
der Klarwaschvorgang in der letzten Klarwaschkammer
früher abgeschlossen ist als errechnet, wird die verblei-
bende Restzeit zur Desinfektion der Wäschestücke
über den vorgeschriebenen Zeitraum in der letzten Be-
handlungskammer "nachgeholt" und erst dann die Be-
handlungsflüssigkeit aus der letzten Klarwaschkammer
abgelassen. Die dadurch in vorangehenden Behand-
lungskammern behandelten Wäscheposten werden
dann entsprechend länger behandelt. Das wird beim
Herunterzählen der Desinfektionszeit dieser Wäsche-
posten berücksichtigt, so dass auch diese in der Regel
nicht länger desinfiziert werden als unbedingt notwen-
dig, nämlich vorgeschrieben.
[0014] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird nachfolgend anhand
der Zeichnung näher erläutert. Die einzige Figur der
Zeichnung zeigt eine schematische Seitenansicht einer
auch als Postenwaschmaschine bezeichneten Durch-
laufwaschmaschine 10.
[0015] Die gezeigte Durchlaufwaschmaschine 10
dient zum Waschen und gegebenenfalls auch Nachbe-
handeln von Wäschestücken in gewerblichen Wäsche-
reien. Solche Wäschestücke, die steril sein müssen,
beispielsweise Krankenhauswäsche, können in der
Durchlaufwaschmaschine 10 gleichzeitig desinfiziert
werden. In der gleichen Durchlaufwaschmaschine 10
können andere Wäschestücke durch entsprechende
Programmwahl auch nur gewaschen und gegebenen-
falls nachbehandelt werden.
[0016] Die Durchlaufwaschmaschine 10 verfügt über
eine längliche Trommel 12 mit einem zylindrischen
Trommelmantel. Die Trommel 12 ist um eine horizontale
Längsmittelachse 13 drehend antreibbar. Bei der hier
gezeigten Durchlaufwaschmaschine 10 wird die Trom-
mel 12 während der Behandlung der Wäschestücke hin-
und hergehend angetrieben, und zwar so, dass die
Trommel 12 sich abwechselnd in der Drehrichtung än-
demde Teilkreisbewegungen ausführt. Durch Vollkreis-
drehungen der Trommel 12 erfolgt ein Weitertransport
(Transfer) der Wäschestücke in der Durchlaufwasch-
maschine 10. Die Erfindung kann aber auch bei belie-
bigen anderen Waschmaschinen, insbesondere Durch-
laufwaschmaschinen mit anderen Betriebsweise als der
vorstehend beispielhaft erläuterten zum Einsatz kom-
men.
[0017] Die Trommel 12 der Durchlaufwaschmaschine
10 weist mehrere in Behandlungsrichtung 14 aufeinan-
derfolgende Kammern 15, 16, 17 auf. Die hier gezeigte
Durchlaufwaschmaschine 10 verfügt über dreizehn auf-
einanderfolgende Kammem 15, 16, 17. Jedoch kann die
Anzahl der Kammern 15, 16, 17 beliebig sein, ist also
nicht auf das in der Figur gezeigte Ausführungsbeispiel
beschränkt. Insbesondere können die Kammern 15, 16,
17 unterschiedliche Einbauten aufweisen. Ebenso sind
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einige Kammern 15, 16, 17 von Außentrommeln umge-
ben.
[0018] Die Trommel 12 ist des Weiteren betriebstech-
nisch unterteilt in verschiedene Zonen. Einzelne Zonen
können durch mehrere aufeinanderfolgende Kammern
15, 17 gebildet sein. Die in der Figur gezeigte Durch-
laufwaschmaschine 10 weist in Behandlungsrichtung
14 gesehen am Anfang eine Vorwaschzone auf, die aus
den ersten drei Kammern 15 gebildet ist. Dahinter be-
findet sich eine Aufheizkammer 16. Auf die Aufheizkam-
mer 16 folgt eine Klarwaschzone, die im vorliegenden
Ausführungsbeispiel aus fünf aufeinanderfolgenden
Klarwaschkammern 17 gebildet ist. Auf die Klarwasch-
zone folgt in Behandlungsrichtung 14 eine Spülzone
aus vier Kammern 15. Die letzte Kammer der Spülzone
kann als Nachrüstkammer ausgebildet sein. In diesem
Fall ist am Ende der Spülzone eine Ausrüstzone vorge-
sehen.
[0019] Vor einem (in der Figur linken) Eingabeende
18 der Trommel 12 ist ein Eingabetrichter 19 angeord-
net. Über diesen Eingabetrichter 19 gelangen die zu wa-
schenden Wäschestücke in die Trommel 12 der Durch-
laufwaschmaschine 10, und zwar in die in Behandlungs-
richtung 14 erste Kammer 15 der Vorwaschzone. Am
hinteren (in der Figur rechten) Ausgabeende 20 der
Trommel 12 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel eine
Ausgaberutsche 21 angeordnet. Gewaschene Wäsche-
stücke, die die Trommel 12 über das Ausgabeende 20
verlassen, werden über die Ausgaberutsche 21 aus der
Durchlaufwaschmaschine 10 heraustransportiert, und
zwar gegebenenfalls zu einer darauffolgenden, nicht
gezeigten Entwässerungseinrichtung, wie zum Beispiel
einer Entwässerungspresse.
[0020] Die Erfindung bezieht sich auf das Desinfizie-
ren von Wäschestücken, wie insbesondere Kranken-
hauswäsche. Diese Desinfektion erfolgt in der Durch-
laufwaschmaschine 10, und zwar zusammen mit dem
Waschen der Wäschestücke. Die Desinfektion der Wä-
schestücke erfolgt überwiegend in der Klarwaschzone,
und zwar in allen Kammern der Klarwaschzone. Das
sind im gezeigten Ausführungsbeispiel die fünf aufein-
anderfolgenden Klarwaschkammern 17. Vor der Klar-
waschzone, nämlich in der zwischen der Vorwaschzone
und der Klarwaschzone angeordneten Aufheizkammer
16, erfolgt ein Aufheizen der Behandlungsflüssigkeit
von der in der Vorwaschzone niedrigeren Temperatur
auf die höhere Desinfektionstemperatur. Dabei kann in
der Aufheizkammer 16 entweder beim sogenannten
Einbadverfahren am Ende der Klarwaschzone abgelas-
sene Behandlungsflüssigkeit auf mindestens die Desin-
fektionstemperatur aufgeheizt werden oder es wird im
sogenannten Zweibadverfahren nach einem Badwech-
sel kältere Behandlungsflüssigkeit entsprechend aufge-
heizt. Am Ende der Klarwaschzone, nämlich in der letz-
ten Klarwaschkammer 17, wird die Behandlungsflüssig-
keit mindestens teilweise aus der Klarwaschkammer 17
abgelassen, wobei im Einbadverfahren die abgelasse-
ne Behandlungsflüssigkeit im Kreislauf zur Aufheizkam-

mer 16 transportiert wird, während beim Zweibadver-
fahren die in der letzten Klarwaschkammer 17 abgelei-
tete Behandlungsflüssigkeit anderweitig wieder ver-
wendet wird, beispielsweise in der Vorwaschzone oder
in einen Abwasserkanal geleitet wird.
[0021] Die Desinfektion erfolgt unter Einhaltung ge-
setzlicher oder behördlicher Vorschriften. So ist es bei-
spielsweise (in Deutschland) vorgeschrieben, die Des-
infektion der Wäschestücke zehn Minuten lang in einer
mindestens eine Temperatur von 90°C aufweisenden
Behandlungsflüssigkeit durchzuführen, wenn ohne
Desinfektionsmittel gearbeitet wird. Bei Verwendung
von Desinfektionsmitteln erfolgt die Desinfektion eben-
falls über einen Zeitraum von zehn Minuten, aber in ei-
ner Behandlungsflüssigkeit, die nur mindestens 70°C
aufzuweisen braucht.
[0022] Das Aufheizen der Behandlungsflüssigkeit in
der Aufheizkammer 16 auf 70°C erfordert durchschnitt-
lich vierzig Sekunden im Einbadverfahren. Beim Zwei-
badverfahren muss die Behandlungsflüssigkeit in der
Aufheizkammer 16 durchschnittlich fünfundsechzig Se-
kunden aufgeheizt werden, damit sie eine Temperatur
von 70°C erlangt. Demgegenüber müssen die Wäsche-
stücke in der jeweiligen Klarwaschkammer 17 eine län-
gere Zeit verbleiben, damit am Ende der Klarwaschzone
die Wäschestücke über den vorgeschriebenen Zeit-
raum von zehn Minuten hinweg der Desinfektion mit
mindestens 70°C warmer Behandlungsflüssigkeit (bei
chemothermischer Desinfektion mit Zusatz eines che-
misches Desinfektionsmittels) erfolgt. Aufgrund dessen
werden die Wäschestücke auch schon über einen ge-
wissen Zeitraum hinweg in der Aufheizkammer 16 in auf
70°C aufgeheizter Behandlungsflüssigkeit desinfiziert.
Das macht sich die Erfindung zu Nutze, indem die ge-
samte Zeit erfasst wird, während sich die Wäschestücke
in der Aufheizkammer 16 schon in einer auf mindestens
70°C erwärmten Behandlungsflüssigkeit bei darin vor-
handenem chemischen Desinfektionszusatz (oder in ei-
ner mindestens 90°C aufweisenden Behandlungsflüs-
sigkeit ohne chemischen Desinfektionszusatz) befin-
den. Erfindungsgemäß wird also nicht nur die Verweil-
dauer der Wäschestücke in der Klarwaschzone gezählt;
vielmehr auch diejenige Zeit, die sich die Wäschestücke
in der Aufheizkammer 16 befinden, nachdem die Be-
handlungsflüssigkeit dort auf 70°C bzw. 90°C aufge-
heizt worden ist.
[0023] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des er-
findunsgemäßen Verfahrens werden bei der Ermittlung
der Desinfektionszeit auch alle Zeiträume berücksich-
tigt, in denen ein Transfer der Wäschestücke, nämlich
jedes Wäschestückpostens, von der Aufheizkammer 16
zur ersten Klarwaschkammer 17 und innerhalb der Klar-
waschzone zu jeweils nächsten Klarwaschkammer 17
erfolgt. Obwohl während des Transfers der Klarwasch-
vorgang des jeweiligen Wäschepostens unterbrochen
ist, findet doch eine Desinfektion statt, weil die Wäsche-
stücke sich auch beim Transfer in der mindestens 70°C
bzw. 90°C warmen Behandlungsflüssigkeit befinden.
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Durch Berücksichtigung des Zeitraums, in dem bereits
eine Desinfektion der Wäschestücke in der Aufheizkam-
mer 16 stattfindet, aber auch der Transferzeiten, brau-
chen die eigentlichen Taktzeiten, in denen die Wäsche-
stücke in der jeweiligen Klarwaschkammer 17 behan-
delt werden, nicht mehr so lang zu sein, um insgesamt
die geforderte Desinfektionszeit von zehn Minuten in
mindestens 70°C bzw. 95°C warmer Behandlungsflüs-
sigkeit zu erreichen. Die Desinfektionszeiten in den ein-
zelnen Klarwaschkammern 17 können demnach ent-
sprechend geringer sein.
[0024] Konkret errechnet sich für die hier gezeigte
Durchlaufwaschmaschine 10 mit fünf Klarwaschkam-
mern 17 die jeweils gleiche Taktzeit in der den einzelnen
Klarwaschkammern 17 wie folgt: Von der vorgeschrie-
benen Desinfektionszeit (zehn Minuten) wird zunächst
diejenige Zeitdauer abgezogen, die sich die Wäsche-
stücke noch in der Aufheizkammer 16 befinden, nach-
dem die Behandlungsflüssigkeit in derselben auf die er-
forderliche Temperatur von 70°C bzw. 90°C aufgeheizt
worden ist. Von der verbleibenden Zeitdauer wird dann
die Gesamtzeit aller (im gezeigten Ausführungsbeispiel
fünf) Transfervorgänge abgezogen. Da die Transferzeit
je nach Trommelstellung bei Einleitung des Transfervor-
gangs unterschiedlich lang sein kann, wird mit durch-
schnittlichen Transferzeiten gerechnet. Eine solche
durchschnittliche Transferzeit ist deswegen zweckmä-
ßig, weil erfahrungsgemäß die fünf Transfervorgänge
während der Klarwäsche unterschiedlich lange dauern
und so eine durchschnittliche Transferzeit ergeben. Es
werden im gezeigten Ausführungsbeispiel demzufolge
von der vorgeschriebenen Desinfektionszeit fünf gleich-
lange, durchschnittliche Transferzeiten und die Verweil-
dauer der Wäschestücke in der Aufheizkammer 16 bei
auf 70°C bzw. 90°C aufgeheizter Behandlungsflüssig-
keit abgezogen. Die sich dann ergebende Restzeit wird
durch die Anzahl der Klarwaschkammern 17 (im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel fünf) geteilt, so dass man die
gleiche Behandlungsdauer der Wäschestücke in jeder
Klarwaschkammer 17 erhält. Bei dieser Vorgehenswei-
se ist sichergestellt, dass die Wäschestücke genau die
vorgeschriebene Zeit desinfiziert werden, insbesondere
die Desinfektion nicht über eine längere Zeitdauer hin-
weg erfolgt, wie das bei bisher bekannten Verfahren aus
Sicherheitsgründen erforderlich ist.
[0025] Sofern - was üblicherweise der Fall ist - in der
letzten Klarwaschkammer 17 ein Ablassen der Behand-
lungsflüssigkeit (freie Flotte) erfolgt, wird diese Zeit
(zum Beispiel fünfzehn Sekunden) berücksichtigt, so
dass die Ablasszeit der Behandlungsflüssigkeit in der
letzten Klarwaschkammer 17 bei der Ermittlung der
Desinfektionszeitdauer nicht mit einbezogen wird. Die
Desinfektionszeitdauer von zum Beispiel zehn Minuten
muss demzufolge erreicht sein zum Zeitpunkt des Be-
ginns des Ablassens der Behandlungsflüssigkeit aus
der letzten Klarwaschkammer 17.
[0026] Sollte es vorkommen, dass bei einem be-
stimmten Wäscheposten die Durchschnittszeit aller

Transfervorgänge unter der angenommenen Durch-
schnittszeitdauer liegt, wird die in einem solchen Falle
fehlende Zeit des Desinfektionsprozesses sozusagen
nachgeholt, indem in der letzten Klarwaschkammer 17
die Behandlungsflüssigkeit entsprechend später abge-
lassen wird und somit die Behandlung in der letzten
Klarwaschkammer 17 so lange durchgeführt wird, bis
die vorgegebene Desinfektionszeitdauer erreicht ist.
[0027] Zur Ausführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens weist die Steuerung der Durchlaufwaschma-
schine 10 ein Zeiterfassungsmittel, vorzugsweise einen
sogenannten Timer, auf. Der Timer erfasst die tatsäch-
liche Desinfektionsdauer des jeweiligen Wäschepo-
stens. Wenn der Timer für jeden Wäscheposten eine
Zeitdauer erreicht hat, die der vorgeschriebenen Desin-
fektionszeitdauer entspricht, kann der Desinfektions-
vorgang durch Ablassen der Behandlungsflüssigkeit in
der letzten Klarwaschkammer 17 beendet werden.
Durch die Berechnung der Taktzeiten der Behandlung
der Wäschestücke in der jeweiligen Klarwaschkammer
17 unter Berücksichtigung der bereits in der Aufheiz-
kammer 16 abgelaufenen Desinfektionszeit und aller
durchschnittlicher Transferzeiten, hat normalerweise
der Timer die vorgesehene Desinfektionsdauer erreicht,
wenn die zuvor ermittelte Taktzeit in der letzten Klar-
waschkammer 17 bis zum Beginn des Ablassens der
Behandlungsflüssigkeit (Wasser) abgelaufen ist.
[0028] Der Timer wird durch einen Temperatursensor
in der Aufheizkammer 16 gestartet. Der Temperatursen-
sor erfasst die momentane Temperatur der aufzuhei-
zenden Behandlungsflüssigkeit. Wenn diese die vorher-
gehende Temperatur von 70°C bzw. 90°C erreicht hat
und im Falle der erforderlichen Zugabe eines chemi-
schen Desinfektionsmittels dieses vollständig der Be-
handlungsflüssigkeit zugegeben worden ist, beginnt der
Timer die Desinfektionszeit des jeweiligen Wäschepo-
stens zu zählen. Der Timer ermittelt zunächst die Zeit,
die der Wäscheposten sich in der Aufheizkammer 16
beim Vorhandensein der Desinfektionsbedingungen,
nämlich Temperatur und gegebenenfalls das Vorhan-
densein eines chemischen Desinfektionszusatzes, be-
findet. Sobald der Wäscheposten zum Transfer in die
Klarwaschzone, also die erste Klarwaschkammer 17,
bereit ist, wird die verbleibende Desinfektionszeitdauer
ermittelt und daraus unter Abzug der durchschnittlichen
Zeiten aller Transfervorgänge und der Zeit für das Ab-
lassen der Behandlungsflüssigkeit aus der letzten Klar-
waschkammer 17 die jeweils gleiche Taktzeit in der je-
weiligen Klarwaschkammer 17 berechnet. Bei dieser
Berechnung wird davon ausgegangen, dass in jeder
Klarwaschkammer 17 die Wäschestücke des jeweiligen
Postens gleichlang gewaschen und desinfiziert werden.
Über eine dementsprechende Zeitdauer werden die
Wäschestücke des Postens nun in jeder der aufeinan-
derfolgenden Klarwaschkammern 17 der Klarwaschzo-
ne gewaschen und desinfiziert. Der Timer überwacht
dabei, ob am Ende der Klarwäsche in der letzten Klar-
waschkammer 17 die erforderliche Behandlungsdauer
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stattgefunden hat. Erst wenn das der Fall ist, öffnet das
Ventil zum Ablassen der Behandlungsflüssigkeit aus
der letzten Klarwaschkammer 17, wodurch der Desin-
fektionsvorgang abgeschlossen ist.
[0029] Sollte sich bei rechnerischem Ablauf der Klar-
waschzeit in der letzten Klarwaschzone 17 herausstel-
len, dass die Wäschestücke nicht über einen ausrei-
chenden Zeitraum desinfiziert worden sind, was durch
eine verbleibende Restzeit im Timer sich ergibt, steuert
der Timer über die Restzeit eine Nachholbehandlung,
indem während dieser Restzeit die Klarwäsche mit der
Desinfektion in der letzten Klarwaschkammer 17 "nach-
geholt" wird. Dadurch ist sichergestellt, dass in jedem
Falle die genau vorgeschriebene Desinfektionszeitdau-
er eingehalten wird. Die Desinfektionszeitdauer kann
durch das erfindungsgemäße Verfahren praktisch se-
kundengenau eingehalten werden, wodurch es nicht er-
forderlich ist, sicherheitshalber die Desinfektion länger
durchzuführen als vorgeschrieben, wodurch das erfin-
dungsgemäße Verfahren zur Desinfektion der Wäsche-
stücke mit größtmöglicher Wirtschaftlichkeit durchführ-
bar ist.

Bezugszeichenliste:

[0030]

10 Durchlaufwaschmaschine
12 Trommel
13 Längsmittelachse
14 Behandlungsrichtung
15 Kammer
16 Aufheizkammer
17 Klarwaschkammer
18 Eingabeende
19 Eingabetrichter
20 Ausgabeende
21 Ausgaberutsche

Patentansprüche

1. Verfahren zum Behandeln, insbesondere Desinfi-
zieren, von Wäschestücken, wobei während des
Waschvorgangs die Wäschestücke über einen fest-
gelegten Zeitraum hinweg mit einer gegebenenfalls
ein Desinfektionsmittel enthaltenen Behandlungs-
flüssigkeit einer vorgegebenen Temperatur behan-
delt werden, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zeitdauer der Behandlung (Desinfektion) erfasst
wird und die Erfassung der Zeitdauer der Behand-
lung (Desinfektion) beginnt, sobald die Behand-
lungsflüssigkeit die zur Behandlung (Desinfektion)
erforderliche Temperatur erreicht hat.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Ermittlung der Behand-
lungsdauer, insbesondere der Desinfektionszeit-

dauer, ein solcher Teil der Aufheizdauer der Be-
handlungsflüssigkeit mitgezählt wird, während des-
sen die Behandlungsflüssigkeit die vorgegebene
Temperatur aufweist.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die vorgege-
bene Behandlungszeitdauer, insbesondere Desin-
fektionszeitdauer, mit der Zeitdauer der laufenden
Behandlung, insbesondere Desinfektion, vergli-
chen wird und beim Erreichen der vorgegebenen
Behandlungszeitdauer, insbesondere Desinfekti-
onszeitdauer, die Behandlung beendet wird, insbe-
sondere mit dem Ablassen der Behandlungsflüssig-
keit (freie Flotte) begonnen wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Desinfek-
tion in einer bestimmten Behandlungszone einer
Durchlaufwaschmaschine (10) vorgenommen wird,
vorzugsweise in einer sich über mehrere aufeinan-
derfolgende Klarwaschkammern (17) erstrecken-
den Klarwaschzone der Durchlaufwaschmaschine
(10), wobei vor der ersten Klarwaschkammer (17)
ein Aufheizen der Behandlungsflüssigkeit in vor-
zugsweise mindestens einer vor der Klarwaschzo-
ne angeordneten Kammer, insbesondere Aufheiz-
kammer (16), erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Desinfek-
tionszeitdauer bis zum Beginn des Ablassens der
Behandlungsflüssigkeit, insbesondere der freien
Flotte, aus der letzten Klarwaschkammer (17) ge-
rechnet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ab Erreichen
der vorgegebenen Temperatur in der Aufheizkam-
mer (16) bereits die Ermittlung der Zeitdauer der
Desinfektion beginnt, insbesondere die Zeit gezählt
wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitdauer
der Desinfektion durch eine Zeiterfassungseinrich-
tung ermittelt wird, wobei die Zeiterfassung mit der
Zeiterfassungseinrichtung gestartet wird, sobald
die vorgegebene Temperatur insbesondere der Be-
handlungsflüssigkeit in der Aufheizkammer (16) er-
reicht ist und/oder ein eventuell erforderliches (che-
misches) Desinfektionsmittel zur Behandlungsflüs-
sigkeit zugegeben worden ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Transfer-
zeiten zur Überleitung der Wäschestücke von der
Aufheizkammer (16) zur nächstfolgenden Kammer,
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insbesondere der nächsten Klarwaschkammer
(17), und der darauffolgenden Kammern, insbeson-
dere Klarwaschkammern (17), zur als Desinfekti-
onszeiten mitgerechnet werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ausgehend
von der erforderlichen Desinfektionszeitdauer nach
Abzug der durchschnittlichen Transferzeitdauer al-
ler Transfervorgänge und nach Abzug der bereits
in der Aufheizkammer (16) abgelaufenen Desinfek-
tionszeit die Verweildauer der Wäschestücke in den
nachfolgenden zur Desinfektion dienenden Kam-
mern, insbesondere Klarwaschkammern (17), er-
mittelt wird, indem vorzugsweise die Restzeitdauer
durch die Anzahl der zur Desinfektion dienenden
Klarwaschkammern (17) dividiert wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Verweil-
dauer der Wäschestücke in den Klarwaschkam-
mern (17) insbesondere etwa gleich groß ist, wobei
vorzugsweise gegebenenfalls in der letzten Klar-
waschkammer (17) die Verweildauer der Restzeit
bis zum Erreichen der gesamten Desinfektionszeit-
dauer entspricht.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass dann, wenn
die Summe aller Transferzeitdauern kürzer ist als
die Summe aller durchschnittlichen Transferzeit-
dauern in der letzten Klarwaschkammer (17) die
Desinfektionsbehandlung so lange erfolgt, bis die
gesamte Desinfektionszeitdauer erreicht worden
ist, insbesondere fehlende Desinfektionszeit in der
letzten Klarwaschkammer (17) nachgeholt wird.
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